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Fall Nr. 9
1993 eröffnete das Malmö tingsrätt das Konkursverfahren über das Vermögen der SCT Industri. Es wurde ein Konkursverwalter bestellt. Im Laufe des Verfahrens verkaufte der Konkursverwalter die 47-prozentige Beteiligung von SCT Industri an der Gesellschaft österreichischen Rechts SCT Hotelbetrieb GmbH, deren Rechtsnachfolgerin die Scaniahof Ferienwohnungen GmbH (im Folgenden: Scaniahof) ist, an Alpenblume. Letztere wurde in Österreich als Inhaberin der Gesellschaftsanteile eingetragen. Das Konkursverfahren wurde 1997 ohne Überschuss beendet. Am 19. 3. 2002 ordnete das Malmö tingsrätt die Liquidierung von SCT Industri an. Auf Klage von SCT Industri stellte ein österreichisches Gericht fest, dass der in Schweden bestellte Konkursverwalter nicht befugt gewesen sei, über Vermögenswerte in Österreich zu verfügen, und dass Alpenblume daher die Gesellschaftsanteile nicht wirksam erworben habe. Demgemäß gab das österreichische Gericht Scaniahof auf, SCT Industri als Inhaberin der von der Konkursmasse übertragenen Anteile an Scaniahof eintragen zu lassen. Alpenblume trat im österreichischen Verfahren als Nebenintervenientin auf. Der österreichische Oberste Gerichtshof wies die außerordentliche Revision der Nebenintervenientin am 17. 5. 2004 zurück. Am 24. 8. 2004 erhob Alpenblume bei einem schwedischen Gericht Klage gegen SCT Industri auf Rückübertragung ebendieser Anteile und beantragte, SCT Industri unter Androhung von Zwangsgeld zu verpflichten, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit Alpenblume als rechtmäßige Anteilseignerin eingetragen werden könne. Mit Entscheidung vom 17. 3. 2005 befand das Malmö tingsrätt nach Widerspruch der Rechtsmittelführerin im Ausgangsverfahren, dass einer Prüfung dieser Klage nichts entgegenstehe.

SCT Industri legte gegen diese Entscheidung Berufung ein und beantragte die Abweisung der Klage. Alpenblume beantragte, die Entscheidung zu bestätigen. Mit Beschluss vom 26. 7. 2005 wies das Hovrätt för Skåne och Blekinge die Berufung zurück. Der Högsta domstol hat auf Rechtsmittel von SCT Industri mit Beschluss vom 4. 3. 2008 das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof eine Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, die der EuGH wie aus dem Leitsatz ersichtlich entschieden hat.

Fragen:

1. Ist das schwedische Gericht verpflichtet, die Entscheidung des österreichischen Obersten Gerichtshofs vom 17. 5. 2004 anzuerkennen?
2. Wie wäre der Fall unter der Geltung der EuInsVO zu entscheiden?
